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Pflegebedürftig, kann ein Mensch von heute 

auf morgen werden. Ein schwerer Sturz, ein 

Schlaganfall und plötzlich ist alles anders - 

für den Betroffenen selbst, weil er fortan auf 

Hilfe angewiesen ist. Und für Sie, weil Sie vor 

der Frage stehen: Wie soll es weiter gehen. 

Sie müssen in kurzer Zeit viele Entschei-

dungen treffen, um die weitere Pflege zu or-

ganisieren. Dabei werden Sie zwangsläufig 

mit Begriffen wie Pflegegutachten, Pflegegrad, 

Grund- oder Behandlungspflege konfrontiert. 

Lassen Sie sich nicht abschrecken. Vieles 

klingt komplizierter als es tatsächlich ist. 

Für den ersten schnellen Überblick zei-

gen wir Ihnen gleich am Anfang, wie Sie in 

welcher Situation am besten vorgehen (q 

Seite 14 und 16). Außerdem finden Sie hier 

häufig gestellte Fragen und Antworten (q 

Seite 8). 

Über dieses Buch

Wichtig ist, dass Ihr hilfebedürftiger Ange-

höriger schnell einen Antrag bei seiner Pfle-

gekasse auf Pflegeleistungen stellt (q Seite 

19). Das ist die Voraussetzung, um Geld von 

der Pflegeversicherung zu bekommen. 

Falls Sie berufstätig sind, können Sie sich 

kurzfristig zehn Tage von der Arbeit freistel-

len lassen. Das verschafft Ihnen Zeit, die wei-

tere Pflege zu organisieren. 

Schritt für Schritt zum Ziel

Sie müssen nicht alles auf einmal erledigen. 

Gehen Sie Schritt für Schritt vor – dieses Buch 

hilft Ihnen dabei. In den folgenden Kapiteln 

erfahren Sie unter anderem, welche Hilfe Sie 

im Krankenhaus erwarten können, wer An-

spruch auf eine Rehabilitation hat, welche 

Fragen Sie sich und Ihrem Angehörigen stel-

len sollten und welche Leistungen Pflegebe-

dürftigen zustehen. Wahrscheinlich werden 

Sie noch weitere Fragen haben. Es gibt zahl-

reiche Ansprechpartner und Beratungsstel-

len, die Ihnen in Ihrer individuellen Situa-

tion weiterhelfen. Sie haben einen gesetzli-

chen Anspruch auf Hilfe. Scheuen Sie sich 

nicht, davon Gebrauch zu machen 

Einige Kapitel enthalten Zusatzinforma-

tionen, die langfristig hilfreich sind: Sie er-

fahren zum Beispiel, wie Sie die Leistungen 

der Pflegeversicherung kombinieren können, 

damit Ihr Angehöriger mehr Geld bekommt 
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(q Seite 62 ff.), oder worauf es bei einer Pa-

tientenverfügung ankommt (q Seite 157 ff.). 

In einer Akutsituation können Sie diese Ab-

schnitte erst einmal überblättern. Dafür ist 

später noch Zeit. Um Ihnen die schnelle Ori-

entierung zu erleichtern, haben wir die Ka-

pitel als „besonders wichtig“, „wichtig“ oder 

„erstmal weniger wichtig“ gekennzeichnet 

und mit Buttons versehen:

Pflegereform 2017 

Mit der jüngsten Pflegereform kam es zu 

grundlegenden Veränderungen im deutschen 

Pflegesystem. Von zentraler Bedeutung war 

die Einführung eines neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriffs. Während früher vor allem Men-

schen mit körperlichen Beeinträchtigungen 

Leistungen der Pflegeversicherung bekamen, 

sind heute Demenzkranke und andere Men-

schen mit geistigen und psychischen Ein-

schränkungen deutlich besser gestellt. Es 

werden nicht mehr Minuten gezählt, um he-

rauszufinden, welche Leistungen einem Pfle-

gebedürftigen zustehen. Stattdessen prüfen 

Gutachter, wie selbstständig ein Mensch sein 

Leben führen kann und wo er Hilfe benötigt. 

Und statt der drei Pflegestufen gibt es inzwi-

schen fünf Pflegegrade. 

Was früher galt, muss Sie nicht interes-

sieren. Wenn Ihr Angehöriger ab 1. Januar 

2017 erstmals Leistungen der Pflegeversiche-

rung in Anspruch nimmt, gelten für ihn aus-

schließlich die neuen Regelungen. Es kann 

aber sein, dass Sie in älteren Broschüren auf 

die alten Bestimmungen stoßen. Lassen Sie 

sich nicht verwirren. Sobald von „Pflegestu-

fen“ die Rede ist, wissen Sie, dass es sich um 

die früheren Regelungen handelt. 

In diesem Buch stehen ausschließlich die 

neuen Bestimmungen. Wir geben Ihnen viele 

Beispiele und lassen Menschen zu Wort kom-

men, die selbst pflegen oder als Profis einen 

guten Einblick in ein Thema haben. Sie wer-

den sehen, wie vielfältig Pflege sein kann. 

Das soll Sie ermutigen, Ihren eigenen Weg 

zu gehen.

Sie können das Buch von vorne nach hin-

ten lesen oder sich die Kapitel herauspicken, 

die im Moment für Sie wichtig sind. Fangen 

Sie einfach an. Sie werden sehen, dass der 

große Berg, der jetzt vor ihnen liegt, in ein 

paar Wochen schon deutlich kleiner gewor-

den ist. 

ERSTMAL WENIGER WICHTIG

BESONDERS WICHTIG

WICHTIG
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Nein. Grundsätzlich müssen alle Leistun-

gen der Pflegeversicherung beantragt wer-

den. Die Pflegekasse zahlt nur, wenn der 

Hilfebedarf dauerhaft besteht, das heißt 

für voraussichtlich mindestens sechs Mo-

nate. Außerdem muss der Antragsteller 

pflegebedürftig sein. Ob das der Fall ist, 

wird in einem aufwendigen Verfahren, der 

sogenannten Begutachtung, geprüft und 

bewertet. Nur, wer mindestens Pflegegrad 

2 zugesprochen bekommt, hat Anspruch 

auf Pflegegeld und alle anderen Leistungen 

der Pflegeversicherung. Menschen mit 

Pflegegrad 1 bekommen lediglich Basisleis-

tungen. p Seite 51 ff.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zu-

mindest vorübergehend aus dem Job aus-

zusteigen oder die Arbeitszeit zu reduzie-

ren. Wird ein Angehöriger pflegebedürftig 

und benötigt akut Hilfe, haben Sie das 

Recht, sich kurzfristig zehn Tage von der 

Arbeit freistellen zu lassen. Mit einer Pfle-

gezeit können Sie ein halbes Jahr aus dem 

Beruf aussteigen oder Teilzeit arbeiten. Die 

Familienpflegezeit ermöglicht es Ihnen, 

für maximal 24 Monate die Wochenar-

beitszeit zu reduzieren. Pflegezeit und Fa-

milienpflegezeit stehen allerdings nur Be-

schäftigten zu, die in Firmen mit mehr als 

15 beziehungsweise mehr als 25 Mitarbei-

tern arbeiten. Alle anderen sind auf das 

Entgegenkommen ihres Arbeitgebers ange-

wiesen. p Seite S. 99 ff.

Bekommt jeder Mensch, 
der auf Hilfe angewiesen 
ist, Pflegegeld gezahlt? 

Mein Angehöriger braucht 
meine Hilfe. Habe ich ein 
Recht auf Freistellung im 
Beruf? 

Die wichtigsten Fragen und Antworten 9
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Sprechen Sie unbedingt mit dem Sozial-

dienst oder der Pflegeüberleitung im Kran-

kenhaus. Die Mitarbeiter helfen Ihnen bei 

der weiteren Organisation. Sie kümmern 

sich zum Beispiel um den Antrag bei der 

Pflegekasse auf Pflegeleistungen und be-

sprechen mit Ihnen, wie eine häusliche 

Pflege aussehen könnte. Oder sie organi-

sieren notwendige Hilfsmittel wie einen 

Rollstuhl, vermitteln einen Platz in der 

Kurzzeitpflege oder in einem Pflegeheim. 

Die Telefonnummer des Sozialdienstes 

hängt auf der Station aus. Welche Hilfe 

können Sie im Krankenhaus erwarten?  

p Seite 28 ff.

Mein Angehöriger wird 
aus dem Krankenhaus ent-
lassen, die weitere Pflege 
ist noch nicht organisiert. 
Was kann ich tun?

Nein, auch andere Sozialträger kommen 

infrage. Die Krankenkassen zahlen für 

Pflege, wenn diese mit einer medizini-

schen Behandlung zusammenhängt. In der 

Regel muss der Arzt eine solche häusliche 

Krankenpflege oder eine Behandlungs-

pflege verschreiben. Die Unfallkassen 

kommen immer dann für Pflegekosten auf, 

wenn die Pflegebedürftigkeit Folge eines 

Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit 

ist. Das Sozialamt springt bei bedürftigen 

Menschen ein, deren Budget nicht aus-

reicht, um eine notwendige Pflege zu be-

zahlen. p Seite 81 ff.

Ist für Pflege nur die  
Pflegekasse zuständig?



Es ist wichtig, über diese Frage nachzuden-

ken und die eigenen Möglichkeiten realis-

tisch einzuschätzen. Dafür benötigen Sie 

Informationen: Wie hoch ist der Pflegebe-

darf Ihres Angehörigen und wie wird er 

sich voraussichtlich entwickeln? Gibt es 

andere Familienmitglieder oder Freunde, 

die regelmäßig helfen können? Welche fi-

nanziellen Möglichkeiten hat der Pflegebe-

dürftige? Kann er zusätzliche Hilfe einkau-

fen? Und schließlich: Können Sie sich vor-

stellen, Ihrem Angehörigen auf Dauer so 

nah zu sein? Sprechen Sie mit den behan-

delnden Ärzten und der Familie, fragen Sie 

Ihren Angehörigen, wie er sich die Pflege 

vorstellt, und horchen Sie in sich hinein. 

Die Entscheidung für oder gegen eine 

Pflege kann Ihnen niemand abnehmen. 

Wir versuchen aber, Ihnen mit den Fragen 

und Überlegungen dabei zu helfen.  

p Seite 41 ff. 

Ja, der einzig sichere Weg ist aber eine  

Anstellung. In diesem Fall treten Sie oder 

Ihr Angehöriger als Arbeitgeber auf und 

schließen mit der ausländischen Hilfskraft 

einen Vertrag ab. Sie müssen Steuern und 

Sozialversicherungsabgaben abführen und 

eine Unfallversicherung abschließen. Das 

ist zwar etwas mehr Aufwand, dafür müs-

sen Sie keinen rechtlichen Ärger befürch-

ten. Bei der Vermittlung hilft die Zentrale 

Auslands- und Fachvermittlung der Agen-

tur für Arbeit. Worauf müssen Sie bei der 

Beschäftigung einer ausländischen Hilfs-

kraft achten? p Seite 130 ff.

Ich habe selbst viel um 
die Ohren und weiß nicht, 
ob ich die Pflege schaffe. 
Was soll ich tun? 

Kann ich eine Pflegekraft 
aus dem Ausland legal  
beschäftigen?

Die wichtigsten Fragen und Antworten 11
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Leider nein. Die Pflegenoten sollten zwar 

mehr Transparenz für Verbraucher brin-

gen, haben dieses Ziel aber deutlich ver-

fehlt. Seit Jahren kritisieren Experten, dass 

auch schlechte Pflege mit guten Noten be-

lohnt wird. Das Benotungssystem wird 

deshalb grundlegend überarbeitet. Mit den 

ersten Ergebnissen ist erst in den Jahren 

2018/2019 zu rechnen. Bis dahin müssen 

Sie versuchen, sich selbst einen Eindruck 

zu verschaffen: im persönlichen Gespräch 

und bei einem Vor-Ort-Termin. Wie kön-

nen Sie die Qualität eines Pflegedienstes 

oder eines Pflegeheims einschätzen?   

p Seite 114 ff. und Seite 149 ff.

Der Arzt ist der richtige Ansprechpartner. 

Die ärztliche Verordnung alleine reicht 

aber nicht aus. Hilfsmittel wie Rollatoren 

müssen immer bei der Krankenkasse bean-

tragt und von ihr genehmigt werden. Sonst 

übernimmt sie nicht die Kosten. Ihr Ange-

höriger kann sich also nicht einfach selbst 

einen Rollator kaufen und die Rechnung 

bei der Krankenkasse einreichen. Am ein-

fachsten ist es, wenn der Gutachter im 

Rahmen der Pflegebegutachtung ein Hilfs-

mittel empfiehlt. Stimmt Ihr Angehöriger 

zu, gilt diese Empfehlung bereits als An-

trag auf Gewährung, und er hat gute Chan-

cen, dass er das Hilfsmittel schnell be-

kommt. Wir erklären, wie sich (Pflege)- 

Hilfsmittel unterscheiden und was bei der 

Antragstellung zu beachten ist.  

p Seite 138 ff.

Sind Pflegeheime und 
Pflegedienste mit der 
Note 1 besonders gut?

Mein Angehöriger benö-
tigt einen Rollator. Kann 
er ihn sich vom Arzt ver-
schreiben lassen? 



In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten: 

Entweder zieht Ihr Angehöriger vorüberge-

hend in eine Kurzzeitpflegeeinrichtung, 

oder Sie engagieren einen Ersatzpfleger, 

der die Versorgung zu Hause übernimmt. 

Die Pflegekasse beteiligt sich auf Antrag an 

den entstehenden Kosten. Die Kurzzeit- 

und die Verhinderungspflege über einen 

Ersatzpfleger können Sie auch nutzen, um 

in Urlaub zu fahren. p Seite 126 ff.

Nein, dafür muss er Sie bevollmächtigen. 

Ohne eine solche Vollmacht dürfen Sie 

noch nicht einmal seine Post öffnen. Ihr 

Angehöriger kann Einzelvollmachten er-

teilen oder eine Vorsorgevollmacht aus-

stellen, in der er Sie als Bevollmächtigten 

benennt. Dann haben Sie das Recht, ihn in 

seinen Angelegenheiten zu vertreten. Sie 

erfahren, was in einer Vorsorgevollmacht 

stehen sollte und worauf Sie als Bevoll-

mächtigte achten müssen.   

p Seite 160 ff.

Wer kümmert sich um die 
Pflege meines Angehöri-
gen, wenn ich mal krank 
werde?

Kann ich für meinen Ange-
hörigen Verträge abschlie-
ßen oder Anträge stellen?

Die wichtigsten Fragen und Antworten 13
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Schritt für Schritt: So können Sie 
vorgehen, wenn Ihr Angehöriger 
im Krankenhaus liegt 

Angehöriger 
im Krankenhaus

Kontakt zum Sozialdienst 
aufnehmen, Pflegebedarf 

besprechen
q S. 28

Für Berufstätige: 
– Sie können sich anfangs 

10 Tage für die  
Organisation der Pflege

von der Arbeit  
freistellen lassen. 

– Pflegeunterstützungs- 
geld beantragen

q S. 100 f.

Gespräch mit dem  
Pflegebedürftigen:  

Wünsche und  
Möglichkeiten klären

q S. 45 f.

Pflegeberatung in  
Anspruch nehmen,  

Kontaktaufnahme mit 
– Pflegestützpunkt

– Pflegekasse
q S. 31 ff.

14 Verbraucherzentrale  

Antrag auf 
Pflegeleistungen 

stellen:  
Sozialdienst hilft

S. 19 ff.

+
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evtl. barrierefreier  
Umbau der eigenen

Wohnung 
q S. 141 ff. 

evtl. Umzug in ein  
Betreutes Wohnen

q S. 145

Pflegeheim suchen,  
Vor-Ort-Termin vereinbaren

q S. 149 ff.

Pflege-WG suchen
q S. 148

– evtl. Kurzzeitpflege 
q S. 126 ff.

– evtl. Probewohnen
q S. 151 f.

Einzug ins Pflegeheim
q S. 154 f.

stationäre Pflege 
geplant

evtl. ambulanten Pflege-
dienst engagieren

q S. 114 ff.

evtl. Kurzzeitpflege  
organisieren
q S. 126 ff.

 Hilfsmittel beantragen
q S. 138 ff.

evtl. Mobile Soziale 
Dienste, Entlastungsleis-

tungen und Ehrenamtliche  
beauftragen

q S. 120 ff. und 133 ff.

 15

häusliche Pflege 
geplant
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Schritt für Schritt: So können Sie  
vorgehen, wenn sich der Gesund-
heitszustand Ihres Angehörigen  
zu Hause allmählich verschlechtert

Angehöriger 
zu Hause 

Gesundheitszustand  
verschlechtert sich 

allmählich

Gespräch mit dem  
Pflegebedürftigen:  

Wünsche und  
Möglichkeiten klären

q S. 45 f.

Pflegeberatung in  
Anspruch nehmen,  

Kontaktaufnahme mit 
– Pflegestützpunkt

– Pflegekasse
q S. 31 ff.

Für Berufstätige: 
– Sie können sich anfangs 

10 Tage für die  
Organisation der Pflege

von der Arbeit  
freistellen lassen. 

– Pflegeunterstützungs- 
geld beantragen

q S. 100 f.

16 Verbraucherzentrale  

Antrag auf 
Pflegeleistungen 

stellen:  
Sozialdienst hilft

S. 19 ff.
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Pflegeheim suchen,  
Vor-Ort-Termin vereinbaren

q S. 149 ff.

Pflege-WG suchen
q S. 148

evtl. ambulanten Pflege-
dienst engagieren

q S. 114 ff.

evtl. Kurzzeitpflege  
organisieren
q S. 126 ff.

 Hilfsmittel beantragen
q S. 138 ff.

evtl. Mobile Soziale 
Dienste, Entlastungsleis-

tungen und Ehrenamtliche  
beauftragen

q S. 120 ff. und 130 ff.

– evtl. Kurzzeitpflege 
q S. 126 ff.

– evtl. Probewohnen
q S. 151 f.

Einzug ins Pflegeheim
q S. 154 f.
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stationäre Pflege 
geplant

häusliche Pflege 
geplant




